
Bundesk ammer der   

Ziviltechniker :i nnen | Arch+Ing  

A -104 0 Wien, Karlsgasse 9  

T +43.1.505 58 07  

F +43.1.505 32 11  

office@arching.at, www.arching.at  

Seite 1 / 11  

 

 
 
 
 

Krankenversicherung der Ziviltechniker :innen  

Inhaltsverzeichnis  

 
I.  Opting -out aus der gesetzlichen Krankenversicherung  ......................................... 3 

II.  Wahlmöglichkeiten für Ziviltechniker:innen  ............................................................. 3 

1. Selbstversicherung gemäß § 16 ASVG:  ...................................................................... 3 

2. Selbstversicherung gemäß § 14a GSVG:  .................................................................... 4 

3. Pflichtversicherung gemäß § 14b GSVG:  ................................................................... 4 

4. Gruppenkrankenversicherung der Ziviltechniker:innen:  ......................................... 4 

III.  Beispielhafte Unterschiede zwischen der privaten 

Gruppenkrankenversicherung (Uniqa) und der gesetzlichen 

Krankenversicherung (§  16 ASVG, §  14a GSVG, § 14b GSVG)  ................................. 6 

1. Beitragsgrundlagen  ........................................................................................................ 6 

2. Mehrfachversicherung  .................................................................................................. 6 

3. Kostenlose Mitversicherung von Angehörigen  ......................................................... 7 

3.1. Selbstversicherung in der Krankenversicherung gem. § 16 ASVG  ...............  7 

3.2. Krankenversicherung gem. § 14a oder § 14b GSVG  ................................ ....   7 

3.3. Gruppenkrankenversicherung (Uniqa)  ...  …………………………………… ..… 7 

4. Ruhen der Befugnis  ........................................................................................................ 7 

5. Leistungen der Krankenversicherungen  .................................................................... 7 

5.1. Selbstversicherung in der Krankenversicherung gem. § 16 ASVG  ...............  7 

5.2. Krankenversicherung gem. § 14a oder § 14b GSVG  ................................ .....  7 

5.3. Gruppenkrankenversicherung (Uniqa)  ................................ ..........................  8 

6. Selbstbehalte  .................................................................................................................. 8 

7. Wochengeld  .................................................................................................................... 8 



 

Seite 2 / 11  

IV.  Wahl der Krankenversicherung  .................................................................................... 9 

V.  Angestellte Ziviltechniker:innen  ................................................................................ 11 

VI.  Abkürzungsverzeichnis  ................................................................................................. 11 

 

Stand Februar 202 6 



 

Seite 3 / 11  

I. Opting -out aus der gesetzlichen Krankenversicherung  

 
 
Durch das Arbeits - und Sozialrechts -Änderungsgesetz 1997 wurden alle Erwerbstät igen mit 
sämtl ichen Einkünften aus ihren verschiedenen Tätigkeiten in die gesetzliche Pflichtversiche-
rung einbez ogen. Eine Krankenversicherung ist auch dann verpflichtend, wenn bereits aus 
einer anderen Tätigkeit Kra nkenversicherungsschutz gegeben ist (sog. „Mehrfachversiche-
rung“).  
 
Für Einkünfte von selbst st ändig tätigen Z iviltechniker:innen  wurde ab 1.1.2000 die Pflichtver-
sicherung in der Krankenversicherung nach dem GSVG begründet. Gemäß § 5 GSVG konnte 
von der zuständ igen gesetzlichen Berufsvertretung die Ausnahme von dieser Pflichtversiche-
rung beantragt werden. Die Bundeskammer der Ziviltechniker :innen hat von dieser Möglich-
keit in der Krankenversicherung G ebrauch gemacht (sog. „Opting -out“).  
 
 

II. Wahlmöglichkeiten für Z iviltechniker:innen  

 
 
Die Bundeskammer hat mit der UNIQA einen Gruppenkrankenversicherungsvertrag abschlos-
sen. Selbstständig erwerbstätige Z iviltechniker:innen  sind grundsätzlich zwingend in dieser 
Gruppenkrankenversicherung (GKV) versichert, haben jedoch die Wahl, sich für andere Kran-
kenversicherungen (§ 16 ASVG, §§ 14a/14b GSVG – siehe unten) zu entscheiden. Entscheiden 
sie sich für eine andere Krankenversich erung, haben sie die Anmeldung beim jeweiligen Ver-
sicherungsträger ihrer Länder kammer gegenüber nac hzuweisen.  
 
Ausschließlich freiberuflich tätige Z iviltechniker:innen  können sich anstelle der Gruppenkran-
kenvers icherung für eine der Selbstversicherungen gem. § 16 ASVG oder § 14a GSVG ent-
sche iden.  
 
Ziviltechniker:innen , die schon anderweitig in der gesetzlichen Krankenversicherung pflicht-
versichert sind (z.B. aufgrund einer weiteren Erwerbstätigkeit), müssen entweder die freibe-
rufl iche Z iviltechniker:innen -Tätigkeit zusätzlich mit der Gruppenkrankenversicherung „abde-
cken“ oder sie entscheiden sich für die Pflichtversich erung gemäß § 14b GSVG. Für diese 
Ziviltechniker:innen  kommen die Selbstversicherungen gemäß § 16 ASVG und § 14a GSVG 
nicht in B etracht.  
 
Zu  den Besonderheiten bei der Krankenversicherung angestellter Ziviltechniker :innen finden 
Sie unten unter Punkt V. nähere Informationen . 
 
Für selbstständig erwerbstätige Ziviltechniker :innen  bestehen also folgende Möglichkeiten 
der Krankenversich erung:  
 

1.   Selbstversicherung gemäß § 16 ASVG:  

 
Diese ist nur möglich, wenn keine andere Pflichtversicherung in der Krankenversich erung 
(z.B. als Dienstnehmer, Lehrer, Landwirt, Pensionist, bei Bezug von Kinderbetre uungsgeld) 
besteht.  
 
Der Versicherungsbetrag wird jährlich neu, pauschal mit 7,55% d er Höchstbeitragsgrundlage 
für Selbstversicherte (202 6 = EUR  7.486,80 pro M onat) festgesetzt. Im Jahr 202 6 kostet die 
Selbstversicherung somit grundsätzlich monatlich EUR  565,25 . Der Beitrag kann auf Antrag 
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herabgesetzt und den tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnissen  angepasst werden, wobei 
in diesem Fall ein Beitragssatz von 7,55% vom Gesamt einkommen  laut Einkommenssteuer-
bescheid herangezogen wird und eine Herabsetzung maximal bis zum  Mindestbeitrag von 
EUR 141,31  (7,55% der niedrigsten , monatlichen  Beitragsgrundlage 2026 = EUR 1.871,70 ) 
möglich ist.  
 
Für die Dauer einer ruhenden Befugnis besteht keine Versicherungspflicht.  

2.  Selbstversicherung gemäß § 14a GSVG:  

 
Die Wahl dieser Selbstversicherung ist nur möglich, wenn neben der selbstständigen Z ivil-
techniker:innen -Tätigkeit keine Pflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung 
(z.B. als Dienstnehmer, Lehrbeauftragter, Landwirt, Pensionist oder bei Bezug von Kinderb e-
treuungsgeld) besteht. Sie kann also nur von ausschließlich freiberuflich tätigen Z iviltechni-
ker:innen  gewählt werden.  
 
Die Versicherungsbeiträge richten sich nach den Erwerbseinkünften, der Beitragssatz beträgt 
6,80 %.  
 
Für die Dauer einer Ruhendmeldung besteht keine Versicherungspflicht.  

3.  Pflichtversicherung gemäß § 14b GSVG:  

Diese ist für jene Z iviltechniker:innen  verpflichtend, die infolge einer weiteren Erwerbstätig-
keit (z.B.  als  Gewerbetreibender , Bauer  oder  Dienstnehmer, wobei eine Erwerbstätigkeit als 
angestellte /r Ziviltechniker :in mit aufrechter Befugnis keine Versicherungspflicht gemäß §  14b 
GSVG begründe t1), einer Pension, Bezug von Kinderbetreuungsgeld usw . In der gesetzl ichen 
Krankenversicherung bereits pflichtversichert sind und im Rahmen  ihrer  freiberuflichen Tätig-
keit als Z iviltechniker:innen  nicht in der Gruppenkrankenversicherung versichert sein möch-
ten.   

Die Versicherungsbeiträge richten sich nach den Erwerbseinkünften, der Beitragssatz 
beträgt 6,80 %.  Der monatliche Mindestbeitrag beträgt EUR 37,47  und der monatliche 
Höchstbeitrag EUR 549,78 . 

Bei der Pflichtversicherung gemäß § 14b GSVG kann – im Gegensatz zur Gruppenkrankenve r-
sich erung - eine doppelte bzw. mehrfache Versicherung mit Beiträgen über die jährliche 
Höchstbeitragsgrundlage ( 202 6: EUR 97.020 ,--) hinaus nicht entstehen. Dies deshalb, weil die 
Regeln der gesetzlichen Mehrfachversicherung ( siehe P. III. 2. ) nur bei gesetzlichen Versiche-
rungen in Anspruch geno mmen werden können, wozu die Gruppenkra nkenversicherung 
nicht zählt.  

Gibt es neben geringfügigen Z iviltechniker:innen -Einkünften ( 202 6: EUR  6.613,20  jäh rlich) 
weitere (nicht GSVG -pflichtige) Ei nkünfte,  bleiben die Einkünfte aus der Z iviltechniker:innen -
Tätigkeit versicherung sfrei.  

4.  Gruppenkrankenversicherung der Ziviltechniker :innen :  

 
Jede/r Z iviltechniker:in  ist über den Gruppenkrankenversicherungsvertrag pflichtversichert, 
sofern er/sie nicht das Bestehen einer der unter Punkt 1. bis 3. angeführten Versicherungen 

 
1 Näheres zur Krankenversicherung angestellter Ziviltechniker :innen finden Sie unter Punkt V. dieses 
Infoblatts.  
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nachweist. Die Gruppenkrankenversicherung (GKV) ist sowohl bei ausschließlich freib erufli-
cher Tätigkeit als auch bei weiterer Erwerbst ätigkeit möglich.  
Es handelt sich grundsätzlich um eine Versicherung mit Geldleistungsberechtigung, womit die 
versicherten Z iviltechniker:innen  gleichsam als Privatpatienten behandelt werden. Sachlei s-
tungsberechtigung besteht für Behandlungen im Krankenhaus.  
 
Die Prämien  richten sich nicht nach den Einkünften, sondern hängen vom Beitrittsa lter, also 
vom Lebensalter zum Zeitpunkt des Beitritts, ab. Im Rahmen des „Kapitald eckungsverfah-
rens“, nach dem die GKV aufgebaut ist, wird mit den in jüngeren Jahren geleisteten Prämien 
vorgesorgt, um dann im Alter , die in einem höheren Ausmaß erfo rderlichen Leistungen erhal-
ten zu können. Je später der Be itritt, umso höher sind die Prämien. Sie werden dann auf-
grund des fortschreitenden Alters nicht mehr neu  eingestuft , sondern unterliegen einer 
Wertanpassung.  
Die Prämien werden im Ruhestand nicht reduziert, es gibt jedoch die Option, als z usätzlichen 
fakult ativen Tarif den sog. „ZukunftsBonus“ abzuschließen. Die Wahl dieses Tarifes ermöglicht 
es, die Pr ämienzahlungen während der Aktiv -Zeit zu erhöhen und dafür ab dem vollendeten 
65. Lebensjahr von einem dann möglicherweise niedrig eren Einkommen auch eine niedrigere 
Prämie zu zahlen. 2  
Besteht neben der Gruppenkrankenversicherung noch eine gesetzliche Krankenvers icherung 
(z.B. aufgrund einer weiteren Erwerbstätigkeit, Pensionsbezug, Bezug von Kinderbetreuungs-
geld), sind sowohl Beiträge in die GKV als auch in die gesetzl. Kra nkenversicherung in voller 
Höhe zu en trichten.  
 
Ruhen der Befugnis  beendet die Zugehörigkeit zum Gruppenvertrag nicht.  
 
Ziviltechniker:innen  sind binnen sechs Monaten zur Kündigung  gegenüber der Gruppen-
krankenversicherung und der Länderkammer berechtigt, wenn eine Pflichtversicherung in der 
gesetzlichen Krankenversicherung neu entsteht. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn Z iviltechni-
ker:innen  ein Dienstve rhältnis neu beginnen (z.B. als a ngestellter Geschäftsführer einer Z ivil-
technikerg esellschaft oder als Lehrer), Kinderbetreuungsgeld beziehen oder Landwirt werden. 
Dies ist auch der Fall, wenn Z iviltechniker:innen  aufgrund einer weiteren Tätigkeit einen An-
spruch auf eine Pension g emäß GSVG oder ASVG haben, da mit dem Pensionsantritt in aller 
Regel eine Pflichtve rsicherung gemäß § 14b GSVG entsteht  (siehe dazu Punkt II.3.) .3 
 
Ist zum Zeitpunkt der Kündigung der Gruppenversicherung in absehbarer Zeit (späte stens in 
sechs Jahren) beabsichtigt, wieder in die GKV zurückzukehren, können die au fgrund der 
„Erstwahl“ zustehenden Vergünstigungen durch den Abschluss einer „ A n wartschaftsver-
sicherung “ erhalten bleiben. Somit bleibt das ursprüngliche Ei nstiegsalter und die damit 
verbundene Prämie erhalten und auch die Vergünstigungen der „Erstwahl“. 4 Die Anwart-
schaftsversicherung „kostet“ 15% der Pr ämie.  

 
 
2 Für die Dauer des Bezuges eines gesetzlichen Pflegegeldes ab Stufe 4 vor Vollendung des 65.  Leben sjahres sind für 
den Zukunftsbonus keine Prämien zu leisten. Verstirbt der Hauptversicherte vor dem 65. Lebensjahr, kommt es zur 
Auszahlung eines „Ste rbege ldes“, wenn der Tarif Zukunftsbonus seit mindestens einem Jahr bestanden hat.  
3 Bei Pensionen gemäß ASVG und BSVG entsteht immer eine Pflichtversicherung in der gesetzl ichen Krankenversi-
cherung. Ob eine Pension nach dem GSVG bzw. FSVG eine Pflichtversich erung auslöst, ist davon abhängig, ob der 
Pensionsbezug im Wesentlichen (dh mehr als 2/3) auf eine Erwerbstätigkeit zurückgeht, die die Pflichtversicherung in 
einer der gesetzlichen Kranke nversicherungen (ASVG, B -KUVG, GSVG und/oder BSVG) begrü ndet hat (= derzeitige 
SVS -Praxis zu § 4 Abs 2 Z 2 lit a GSVG). Das heißt: Eine GSVG (FSVG) -Pension mit Pflichtversicherung in der Kranken-
versicherung steht dann zu, wenn mehr als 2/3 der in der gesetzlichen Pension sversicherung (ASVG, GSVG und/oder 
BSVG) erworbenen Versicherungsmonate einer gesetzl. Krankenversicherung unterlegen sind, wobei zu diesen auch 
im Rahmen des Opting Out erwo rbene Versicherung smonate in der gesetzlichen Krankenversicherung (= § 16 ASVG 
und § 14a und b GSVG) zä hlen.  
4 Nur im Rahmen der „Erstwahl“ verzichtet die UNIQA in Bezug auf Z iviltechniker:innen  und deren zum selben Zei t-
punkt in die Mitversicherung einbezogenen Angehörigen auf eine Gesundheitsprüfung, auf ihr Ablehnungsrecht und 
auf Pr ämienzuschläge wegen erhöhtem Gesundheitsrisiko sowie auf die vorgesehenen Wartezeiten (ausgenommen 
die neunmonatige Wartezeit vor einer Entbi ndung). Erfolgt der Eintritt in die  GKV hingegen erst nach einem Wechs el 
von einer anderen Opt ion als „Zweitwahl“, stehen diese Begün stigungen nicht zu.   
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Es besteht die Möglichkeit, eine Gruppen -Zusatz -Krankenversicherung  (zB. Sonderklasse 
Mehr -/Einbettzimmer im Krankenhaus) abzuschli eßen.  
 
 

III.  Beispielhafte Unterschiede zwischen der privaten Gruppenkranken-

vers icherung (Uniqa) und der gesetzlichen Krankenversicherung 

(§  16 ASVG, §  14a GSVG, § 14b GSVG)  

 
 
Im Folgenden werden einige Beispiele für Unterschiede in den Systemen genannt, die aber 
nicht als repräsentativ für die jeweilige Einzelsituation angesehen werden kö nnen.  
 

1.  Beitragsgrundlagen  

 
Bei der Selbstversicherung gemäß § 16 ASVG  ist grundsätzlich ein fixer Betrag als Beitrag zu 
leisten . E ine Anpassung auf die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse  ist aber auf An-
trag möglich . Die wirtschaftlichen Verhältnisse werden aufgrund des Gesamteinkommens 
(also inkl. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, aus Kapitalvermögen, Zusatzpension 
usw.) und etwaiger Unterhaltsansprüche beurteilt  (s. P. II.1.).  
Bei Versicherungen gemäß GSVG  richten sich die Beiträge nach den Einkünften (s. u nter P. 
II.3.).  
Im Gruppenvertrag  wird die Prämie nach dem Lebensalter berechnet, in dem die Pe rson 
der Versicherung be itritt, und nicht nach den Einkommensverhältnissen . Die Prämie wird 
daher in der Pension auch nicht reduziert (s. P . II.4.).  
 

2.  Mehrfachversicherung  

 
Besteht neben der Gruppenkrankenversicherung  noch eine gesetzliche Kranke nversiche-
rung (z.B. aufgrund einer weiteren Erwerbstätigkeit, Pensionsbezug ), sind s owohl Beiträge in 
die GKV als auch in die gesetzl. Krankenversicherung in voller Höhe zu en trichten.  
 
Besteht hingegen im Rahmen des Opting -out eine Pflichtversicherung nach § 14b GSVG , 
gelten die Regelungen der gesetzlichen Mehrfachversicherung. Diese bewi rken, dass für die 
Berechnung des Krankenversicherungsbeitrages alle Einkünfte des /der  Ziviltechniker:in  zu-
sammenzurechnen sind, allerdings insgesamt nur bis zur Jahreshöchs tbeitrag sgrundlage. Die 
Beiträge sind aber nach wie vor getrennt an die jeweils zuständigen Versicherungsträger zu 
leisten (also z.B. ASVG -Beiträge als Dienstnehmer an die ÖGK und GSVG -Beiträge als Z ivil-
techniker:in  an die SVS ).  
Wird die Höchstbeitragsgrundlage (voraussichtlich) überschritten, veranlasst die SVS automa-
tisch eine „Differenzbeitragsvorschreibung“. Dabei kommt es von vornherein zu einer (teil-
weisen) Befreiung von der Beitragspflicht. Sobald alle beteiligten Beitragsgrundlagen endgül-
tig festgestellt sind, wird die Differenzvorschreibung überprüft, wodurch es noch zu Nachfor-
derungen bzw. Rückzahlungen kommen kann.  
Kann eine Differenzbeitragsvorschreibung ausnahmsweise nicht durchgeführt werden (z .B. 
wenn eine Beschäftigung nach dem ASVG mit einem Pensionsbezug nach dem GSVG oder 
BSVG zusammentrifft), werden über die Höchstbeitragsgrundlage hinaus entrichtete Beiträge 
im Nachhinein (bis zum 30.06. des Folgejahres) automatisch in voller Höhe erstattet.  
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3.  Kostenlose Mitversicherung von Angehörigen  

 

3.1.  Selbstversicherung in der Krankenversicherung gem. § 16 ASVG:  
Alle Kinder sind unter der Voraussetzung, dass keine eigene Krankenversicherung b esteht, 
beitrag sfrei mitversichert. Für mitversicherte Ehegatten bzw. Lebensgefährten ist grundsätz-
lich ein Zusatzb etrag zu bezahlen, wobei Ausnahmen bestehen (z.B. bei Kindererziehung).  

 

3.2.  Krankenversicherung gem. § 14a oder § 14b GSVG:  
Alle Kinder sind unter der Voraussetzung, dass keine eigene Krankenversicherung b esteht, 
beitrag sfrei mitversichert. Für mitversicherte Ehegatten bzw. Lebensgefährten ist grundsätz-
lich ein Zusatzbetrag zu b ezahlen, wobei Ausnahmen bestehen (z.B. bei Kindererziehung).  

 

3.3.  Gruppenkrankenversicherung (Uniqa):  
Ein  Angehöriger ist prämienfrei mitversichert, weitere Angehörige sind prämienpflic htig. Prä-
mienfrei mitversichert ist in erster Linie der Ehegatte, sonst ein Kind, bei me hreren Kindern 
das älteste. Ist das älteste Kind beim Ehegatten prämienfrei in diesem oder einem gleicharti-
gen Gruppenvertrag mitvers ichert, rückt das nächstgeborene Kind an dessen Stelle.  
Angehörige sind in der Gruppenkrankenversicherung grundsätzlich zwingend mitvers ichert. 
Es kann jedoch beantragt werden, dass die prämienpflichtigen Angehörigen vom Gruppenver-
trag freig estellt werden, wenn sie selbst über eine Krankenversicherung verfügen oder wenn 
für sie beitragsfreie Leistungsansprüche als Angehörige nachg ewiesen b estehen.  
 

4.  Ruhen der Befugnis  

 
Bei den Versicherungsvarianten des GSVG und ASVG ist während Zeiten, in denen das Ruhen 
der Befugnis bekannt gegeben wurde, keine Versicherungspflicht gegeben. S omit müssen für 
diese Zei träume keine Beiträge bezahlt werden, es können aber auch keine Leistungen in 
Anspruch g enommen werden. Wenn die Befugnis wieder aufrecht gemeldet wird, können 
Ziviltechniker:innen  nicht wieder zw ischen den Versicherungsvarianten wählen, sondern die 
einmal getroffene Entscheidung bleibt au frecht.  
 
In der Gruppenkrankenversicherung hingegen unterbricht das Ruhen der Befugnis die Pflicht-
versicherung nicht. Die Beiträge sind weiterzubezahlen.  Ziviltechniker:innen  sind jedoch zur 
Kü ndigung berechtigt, wenn eine Pflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenversich e-
rung neu entsteht (s. P. I I.4.)  
 

5.  Leistungen der Krankenversicherungen  

 
5.1.  Selbstversicherung in der Krankenversicherung gem. § 16 ASVG:  
Bei den Gebietskrankenkassen Versicherte erhalten bei Vertragsärzten und in Spitälern ärztli-
che Hilfe als Sac hleistung.  
 
5.2.  Krankenversicherung gem. § 14a oder § 14b GSVG:  
Bei den bei der SV S-Versicherten unterscheidet man zwischen Sach - und Geldlei stungsbe-
rechti gten. Geldleistungsberechtigt sind v.a. Personen, deren Einkünfte die Sachleistungs-
grenze (EUR 97.019,99  per  202 6) überschreiten . 
Geldleistungsberechtigte Versicherte gelten beim Arzt als Privatpatienten. Sie müssen die 
Arztrechnungen zunächst selbst zahlen und bekommen nach Vorlage der Honora rnote Kos-
tene rsatz.  
Spitalsbehandlungen in der allgemeinen Gebührenklasse werden für alle GSVG -Versicherten 
als Sachleistungen erbracht.  
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5.3.  Gruppenkrankenversicherung (Uniqa):  
Die Leistungen der GKV haben einen annähernd gleichen Deckungsumfang wie eine Pflicht-
versicherung nach GSVG. Die bei der Uniqa Versicherten sind geldleistungsb erechtigt und 
somit Privatpatie nten. Auch sie müssen die Arztrechnungen zunächst selbst bezahlen und 
erhalten dann Kostenersatz.  
Bei Spitalsaufenthalten haben die Versicherten Anspruch auf Sachleistungen. Dies gilt auch 
im tagesklinischen Bereich, wenn es sich um eine Vertragsklinik handelt, anson sten steht 
Kostenersatz zu.  

6.  Selbstbehalte  

 
Gibt es einen Selbstbehalt?  
 

§ 16 ASVG  §§ 14a + 14b GSVG  Gruppenvertrag  

Stationärer Bereich  nein  nein  nein  

Tagesklinischer Bereich  nein  nein  nein  

Ambulanter Bereich  nein  20% des Tarifes*  20%  

Medikamente  nein  nein bei Sachlei stung / 
20% bei Geldlei stung**  

20%***  

 
*bzw. 10% bei Teilnahme an einem Gesundheitscheck, bei Gel dleistung mind. 20% der tatsächlichen 
Kosten.  
 
**Geldleistungsberechtigte können ein Privatrezept in der Apotheke gegen Zahlung der R ezeptg ebühr 
wie ein Kassenrezept einlösen.  
 
***Erreicht – innerhalb eines Kalenderjahres – die Selbstbeteiligung von 20% den Betrag von 
EUR  1.372,30  (Stand  202 6) werden alle darüber hinaus gehenden Kosten zu 100% vergütet.  

 

7.  Wochengeld  und Mutter -Kind -Pass Leistungen  

 
Für Selbstversicherte gemäß § 16 ASVG besteht  kein Anspruch auf Wochengeld . Die im El-
tern -Kind -Pass vorgesehenen Untersuchungen sind aber bei Vertragsärztinnen und Vertrags-
ärzten der Krankenversicherungen kostenlos . 
Gem äß  §§ 14a/14b GSVG  krankenversicherte werdende Mütter  haben Anspruch auf Wochen-
geld  (202 6:  EUR 72,18  pro Tag)  und vollen Ersatz der Mutter -Kind -Pass -Leistungen .  
Ebenso erhalten Ziviltechniker :innen, die den Gruppenversicherungsvertrag (Uniqa) gewählt 
haben, Wochengeld  (202 6: EUR 72,18  pro Tag)  und die Leistungen im Rahmen des Mutter -
Kind -Passes ohne Selbstbehalt ersetzt .  
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IV.  Wahl der Krankenversicherung  
 

Die Entscheidung für die Wahl der Krankenversicherung sollte gründlich überlegt we rden und 
hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Es gilt, nicht nur die Leistungen und die (vo-
raussichtlichen) Beiträge gegeneinander abzuwägen, sondern auch die L ebensplanung im 
Hinblick auf Erwerbs - und Familienleben in die Überlegungen einzub eziehen.  
Zur Entscheidungsfindung könnten u.a. folgende Parameter  im Hinblick auf die zu erwar-
tenden Ve rsicherungsbeiträge  herangezogen werden, wobei es sich um eine stark verein-
fachte Darstellung der komplexen Mat erie handelt:  
  

 § 16 ASVG  § 14 a und b 
GSVG  

Gruppenkra n ken-
versich e rungsve r-

trag (GKV)  

Mögliche Konse-
que n zen für die Ver-
sicherung s entsche i-

dung der  
Z iviltechniker: in nen  

Höhe der 
Einkün fte  

Grundsätzlich  pau-
schal  festgesetzter 
Versicherungsbei-
trag von  € 565,25  
monatl ich .  
 
Dieser kann auf 
Antrag herabge-
setzt und den wirt-
schaftlichen Ver-
hältnissen  entspre-
chend angepasst 
werden, wobei ein 
Beitragssatz von 
7,55%  heranzuzie-
hen ist.   
 
Min. Be itrag:  
€ 141,31  monatl.  
 
Max Beitrag:  
€ 565,25  monatl.  
 

Die Beiträge sind 
einko mmensa b-
hängig. Je höher 
die Einkünfte, u mso 
höher die Beitr äge. 
Der Beitragssatz 
beträgt 6,80%.  
 
Min. Beitrag:  
€ 37,47  monatl.  
 
Max. Beitrag:  
€ 549,78  monatl.  

Nicht relevant, weil 
Prämie nach Be itritts-
alter berec hnet wi rd. 
Je älter mit der GKV 
bego nnen wird, umso 
höher die Pr ämie. 
Prämie wird in Pe nsion 
nicht verri ngert.  
 
Monatliche Prämie bei 
Einstieg z.B.  
mit 30 J.: € 463,10  
mit 60 J.: € 783,04  
 

Die Gruppenversich e-
rung ist umso attrakti-
ver, umso h öher das a ls 
Ziviltechniker:in  erzielte 
Einkommen ist bzw. 
sein wird: Ein höh eres 
Einkommen führt näm-
lich (bis zur Höchstbe i-
tragsgrundlage) im 
GSVG zu höheren Bei-
trägen.  

Weitere 
Ei n künfte 
/ 
Mehrfac h-
versich e-
rung  

Nicht mö glich  
 

§ 14a: nicht mö g-
lich  
 
§ 14b: Be iträge sind 
max. von der 
Höchstbe itrag s-
grundlage zu be-
zahlen (Deck elung)  

Prämien zur Gru ppen-
vers icherung und Bei-
träge zur gesetzlichen 
Vers icherung sind in 
voller Höhe abz uführen 
(keine D eckelung)  

Besteht aus einer weit e-
ren Tätigkeit (z .B. als 
Univers itätslehrer) eine 
gesetzl. Kranke nversi-
cherung, führt die Opti-
on für die GKV zu einer 
Mehrfachversich erung. 
Sowohl die Beiträge zur 
GKV als auch zur ge-
setzl. Kra nkenversiche-
rung fallen j eweils in der 
vollen Höhe an, obwohl 
die Leistungen nur ein-
mal konsumiert werden 
können.  
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Gering fü-

gige  Z ivil-
techni-
ker: in-
ne n -

Einkü n fte  

Dennoch Beiträge 
zu zahlen  

§ 14a: dennoch 
Beiträge zu zahlen  
 
§ 14b: unter Versi-
ch erungsgrenze 
sind keine Beitr äge 
zu bezahlen  

Nicht relevant  Gibt es neben gering fü-
gigen  Ziviltechniker: 
inne n-Einkünften  (202 6: 
EUR 6.613,20  jährlich ) 
weitere (nicht GSVG -
pflichtige) Ei nkünfte, 
führt dies nur  bei der 
Versicherung nach  
§ 14b GSVG dazu, dass 
keine Be iträge zu za hlen 
sind.  
 
 
 

Mitversi-
ch e rung 
von Ange-
h ö rigen  

Für alle Ki nder 
kostenlos  

Für alle Kinder 
kostenlos  

Nur für eine Person 
kostenlos  

Ist mehr als eine Person 
mitzuvers ichern, spricht 
dies für die Versiche-
rung im GSVG / ASVG.  

Ruhende 
B e fugnis  

Keine Be itrags-
pflicht, kein Vers i-
cherung sschutz  

Keine Be itrags-
pflicht, kein Versi-
ch erung sschutz  

Beiträge sind we iter-
zubezahlen. Kündi-
gungsmö glichkeit, 
wenn neue Pflich tver-
sicherung  entsteht.  

 

Selbstbe-
ha lt  

Nein  Spital nein, sonst 
20%  

Spital nein, sonst 20%   

„Privatpa-
t ient“  

Nein  Nein bei Sac hleis-
tung, ja bei Geld-
leistung  

Ja   

Wochen-
geld  

Kein Wochengeld  2026 : € 72,18 pro 
Tag  

2026 : € 72,18 pro Tag     

 
Beispiele : 
 
Geht man davon aus, dass man gut verdienen wird, ist die Versicherung gemäß GSVG even-
tuell te urer als die Gruppenversicherung oder die ASVG -Versicherung. Allerdings reduzieren 
sich di e Beiträge zur GSVG in der Pension, während die Uniqa - und (grun dsätzlich auch) die 
ASVG -Prämien gleich hoch ble iben.  

Steigt man jung in die Uniqa -Versicherung ein, sind die Prämien relativ niedrig. Ein Ei nstieg in 
spät eren Jahren ist nur dann ratsam, wenn ein gutes Einkommen vorliegt, das sich auch in 
der Pension nicht verringern wird (außer man wählt den Tarif „Zukunft sBonus“).  

Wenn man Kinder hat, ist die kostenlose Mitversicherung in der gesetzlichen Kranke nvers i-
cherung in die Überlegungen miteinzubeziehen.  

Übt man mehrere Tätigkeiten aus, ist zu überlegen, ob die Einkünfte voraussichtlich über der 
gesetzlichen Höchstbeitragsgrundlage liegen werden, weil nur in der gesetzl ichen Versiche-
rung eine Deck elung der Beiträge vorgesehen ist.  
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V.  Angestellte Ziviltechniker :innen  

 
Das Ziviltechnikergesetz  2019 , das mit 1. Juli 2019 in Kraft getreten ist, ermöglicht Ziviltechni-
ker :innen, trotz aufrechter Befugnis bei anderen Ziviltechniker :innen angestellt zu sein. Dar-
über hinaus dürfen Ziviltechniker:innen  mit aufrechter Befugnis künftig auch dann Dienst-
nehmer einer Ziviltechnikergesellschaft sein, wenn sie nicht deren Gesellschafter sind.  
 
Angestellte Z iviltechniker:innen , die ihre Befugnis nun aufrecht melden, unterliegen mit  ihren 
Einkünften aus  ihrer Tätigkeit als Dienstnehmer :in keiner Pflichtversicherung gemäß ASVG. 
Das resultiert daraus, dass alle Z iviltechniker:innen  mit aufrechter Befugnis im FSVG pensi-
onsversichert sind, was eine Krankenversicherung als Dienstnehmer ausschließt (§ 5 Abs. 1 Z 
15 ASVG).  
 
Eine Ausnahme besteht lediglich für angestellte Geschäftsführer von Ziviltechnikergesell-
schaften: diese sind gemäß ASVG kranken - und unfallversichert (§ 7 Z 1 lit. g ASVG).  
 
Unberührt davon gelten für angestellte Z iviltechniker:innen  mit aufrechter Befugnis , die ihren 
Beruf nicht nur im Rahmen eines Dienstverhältnisses, sondern darüber hinaus auch selbst-
ständig ausüben,  die Versicherungspflichten in der Kranken - und Pensionsversicherung, die 
für alle Z iviltechniker:innen  mit aufrechter Befugnis gelten (Opting -out in der Krankenversi-
cherung ). 
 
 

VI.  Abkürzungsverzeichnis  

 
 
ASVG:  Allgemeines Sozialversicherungsgesetz  

B-KUVG:  Beamten -Kranken - und Unfallversicherungsgesetz  

BSVG:  Bauern -Sozialversicherungsgesetz  

FSVG:  Bundesgesetz über die Sozialversicherung freiberuflich selbstständig Er-
werbstätiger  

GKV:  Gruppenkrankenversicherung (svertrag ) 

GSVG:  Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz  

SV S: Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen  

 


